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NEU:

§ 137f Abs. 9 SGB V 

(9) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in seinen Richtlinien nach Absatz 2 zu den Anforderungen an die strukturierten Behandlungsprogramme 
zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 und 2 bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats] ergänzend die Ausgestaltung von strukturierten Behandlungsprogrammen mit digitalisierten Versorgungsprozessen. Zur 
Verbesserung des Behandlungsablaufs und der Qualität der medizinischen Versorgung berücksichtigt die ergänzende Regelung nach Satz 1 
insbesondere

1. die elektronische Patientenakte,
2. den elektronischen Medikationsplan,
3. das sichere Übermittlungsverfahren nach § 311 Absatz 6,
4. ambulante telemedizinische Leistungen,
5. digitale Gesundheitsanwendungen sowie
6. die Personalisierung der Behandlung.

Die nach Satz 1 durch digitalisierte Versorgungsprozesse ergänzten strukturierten Behandlungsprogramme sind den Versicherten neben den 
bestehenden strukturierten Behandlungsprogrammen nach Absatz 1 zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 und 2 anzubieten; die Teilnahme ist 
für die Versicherten freiwillig. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ausgestaltung dDMP: Auftrag an den G-BA im § 137f Abs. 9 SGB V 
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NEU:

§ 370b SGB V 

Technische Verfahren in strukturierten Behandlungsprogrammen mit digitalisierten
Versorgungsprozessen; Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere zu regeln

1. zu den Anforderungen an die für die Versorgung der Versicherten im Rahmen von strukturierten Behandlungsprogrammen mit digitalisierten 
Versorgungsprozessen erforderliche technische Ausstattung und an die Anwendungen der Leistungserbringer und Versicherten,

2. zu dem Nachweis, dass die für die Versorgung im Rahmen von strukturierten Behandlungsprogrammen mit digitalisierten Versorgungsprozessen 
erforderliche technische Ausstattung und die Anwendungen der Leistungserbringer und Versicherten den Anforderungen an den Datenschutz
entsprechen und die Datensicherheit nach dem Stand der Technik gewährleisten, und

3. zu den zusätzlichen technischen Anforderungen an digitale Gesundheitsanwendungen, die im Rahmen von strukturierten 
Behandlungsprogrammen mit digitalisierten Versorgungsprozessen eingesetzt werden.

Ausgestaltung dDMP: Verordnungsermächtigung im § 370b SGB V 
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Ausgestaltung dDMP nach § 137f Abs. 9 SGB V und § 370b SGB V
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nachgelagert: RVO nach § 370b SGB V

Anforderungen an die notwendige technische Ausstattung der 
Leistungserbringer und Patienten

Anforderungen an notwendige Anwendungen der LE/ P  

Nachweis DS u IS

zusätzliche technische Anforderungen an DiGA im dDMP

RL des G-BA nach § 137 Abs. 9 SGB V

Anforderungen an „strukturierte Behandlungsprogramme mit 
digitalisierten Versorgungsprozessen“

zusätzliche Alternative neben den bestehenden DMP Diabetes

bessere Prozesse für Leistungserbringer und Patienten

Personalisierung der Behandlung

Integration von technischen Bausteinen:

-> ePA   -> Videosprechstunde   -> DiGA
-> Medikationsplan   -> KIM  

-> TIM   -> Telekonsilien   
-> etc.



flächendeckende und anbieterübergreifende digital gestützte Versorgung mit ePA, DiGA und TI 
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TI Messenger
A und P 
können 

sicher Daten 
austauschen 

A+P können sicher 
Videocall durchführen

P kann aus der DiGA heraus 
Termine für Videocall, asynchrone 

Telemedizin oder Praxisbesuch 
digital vereinbaren

DiGA kann Daten 
aus HiMi lesen

A kann sicher Alerts
von DiGA empfangen

A+P können sicher 
chatten / Nachrichten 

austauschen

A kann flexible Datensichten 
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ggf. zusätzliche Anforderungen im dDMP
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ggf. Anforderungen an 
weitere Anwendungen, 
die nach RL im dDMP

eingesetzt werden 
sollen  

Implementierung

Nutzung



Einführungsschritte dDMP Diabetes I und II
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Gesetzgebung zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung
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Wachsende Komplexität der nationalen eHealth-Infrastruktur 
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Zeithorizonte für die Umsetzung von Versorgungsszenarien 
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ePA, DiGA und TI:
Was geht wann?

ePA, DiGA und TI:
das geht 2028

ePA, DiGA und TI:
das geht 2026

ePA, DiGA und TI:
das geht 2030



Versorgung und Technologie zu neuen Prozessen integrieren

© Bundesministerium für Gesundheit

ePA, DiGA und TI:
Was geht wann?

dDMP
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I und II



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!

sophia.matenaar@bmg.bund.de
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